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https://www.svpt.uniwuppertal.de/de/home/forschung/projekte/radfahren-bei-beengten-

verhaeltnissen.html 

[19] Landesamt für Statistik NRW (2022): Landesdatenbank NRW ( https://www.landesda-

tenbank.nrw.de/ldbnrw/online/ ) 

[20] Kreis Warendorf (2018): 3. Nahverkehrsplan für den Kreis Warendorf erstellt von 

plan:mobil. Warendorf 
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1 Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

Für die Ortslage Füchtorf der Stadt Sassenberg soll ein Verkehrskonzept erarbeitet werden, 

das grundsätzlich alle Verkehrsarten betrachtet. Allgemein dient ein Verkehrskonzept bzw. 

Mobilitätskonzept der geordneten und zielgerichteten Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur im 

Zuständigkeitsbereich des Aufgabenträgers. Im kommunalen Bereich bedeutet dies insbeson-

dere die Betrachtung der Verkehrsarten: 

 

- motorisierter Individualverkehr (Kfz), teilweise auch übergeordnete Baulastträger 

(Kreis, Land, Bund) 

- ruhender Kfz-Verkehr 

- Radfahrende, teilweise auch übergeordnete Baulastträger (Kreis, Land, Bund) 

- Fußgänger*innen  

- ÖPNV, insbes. für die Haltestellen 

 

Der Umfang und die Tiefenschärfe der Untersuchungsschwerpunkte sind den jeweiligen spe-

zifischen Bedingungen entsprechend auszuwählen. 

 

Für das Verkehrskonzept Füchtorf wurden im Vorfeld folgende Handlungsfelder bzw. Prob-

lempunkte genannt, die bei den Analysen berücksichtigt werden sollen: 

 

1. Sassenberger Straße 

�Î  Radweg Sassenberger Straße ortseinwärts 

�Î  Radwegführung an der Rippelbäumer Brücke 

 

2. Ausbau Lohmannstraße 

�Î  Verkehrsberuhigung  

 

3. Glandorfer Straße 

�Î  Fußgängerampel Glandorfer Straße 

�Î  Querungshilfe Glandorfer Straße 

�Î  Glandorfer Str. / Abzweig Tie 

 

4. Kreisverkehr Ravensberger Straße / Sassenberger Straße 

 

5. LKW-Durchgangsverkehr 
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der rasante Anstieg der Verkaufszahlen für Pedelecs. Diese Technik verändert nicht 

nur das Radfahren selbst (aufgrund höherer Geschwindigkeiten), sondern auch die Al-

tersstruktur der Nutzer (aufgrund geringerer Anforderungen an körperliche Fitness). Es 

ist zu prüfen, ob die vorhandene Radverkehrsinfrastruktur den gestiegenen Anforde-

rungen an ein modernes Radwegenetz gerecht wird. In diesem Zusammenhang sind 

auch die aktuellen Änderungen der StVO zu beachten. 

 

- Entspricht das vorhandene Gehwegnetz im engeren Ortskern den heutigen Ansprü-

chen an Sicherheit und Komfort?  
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1.3 Räumliche Abgrenzung 

Der Untersuchungsbereich ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.  

 
Abbildung 1: Untersuchungsgebiet (Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende) 

Teilweise gehen die Betrachtungen auch darüber hinaus, wenn die entsprechende Fragestel-

lung bzw. der Themenkomplex dies erfordert. 
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2 Bestandsaufnahme - Zustandsanalyse 

2.1 Raumstruktur 

2.1.1 Siedlungsstruktur und Einwohnerentwicklung 

Die kreisangehörige Stadt Sassenberg liegt im Nordosten des Kreises Warendorf. Die Stadt 
Sassenberg hat rund 14.500 Einwohner, wovon rund 3.500 Einwohner in der Ortslage Füchtorf 
wohnen.  
 
Die Ortslage Füchtorf liegt nördlich der Stadt Sassenberg. Füchtorf gliedert sich siedlungs-
strukturell in einen Kernort, in dem sich überwiegend Wohnbebauung und vereinzelt Versor-
gungs-, Verwaltungs-, und Gastronomieeinrichtungen konzentrieren. In den Außenlagen do-
minieren lockere Wohnbebauung und die angesiedelten Landwirtschafts- und Industriebe-
triebe. 
 
In der nachfolgenden Tabelle bzw. Graphik ist die Einwohnerzahl der Stadt Sassenberg im 
zeitlichen Verlauf zusammengefasst und wird der Entwicklung auf Kreis- und Landesebene 
gegenübergestellt. Angaben über die Entwicklung des Ortsteils Füchtorf liegen nicht vor. 
 
Tabelle 1: Einwohnerentwicklung 2002 bis 2022 

Jahr Stadt Sassenberg Kreis Warendorf NRW 

2002 13.965 283.167 18.076.355 

2006 14.393 282.721 18.028.745 

2010 14.240 278.145 17.845.154 

2014 14.016 273.412 17.638.098 

2018 14.260 277.783 17.932.651 

2022 14.455 282.263 18.139.116 

Quelle: Landesdatenbank NRW [19] 
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Abbildung 2: Prozentuale Veränderung der Bevölkerung - Basisjahr 2002 

Der Bevölkerungstrend der Stadt Sassenberg deckt sich hinsichtlich des Verlaufes weitestge-
hend mit der Entwicklung auf Kreis- und Landesebene. Während auf Kreis- und Landesebene 
die Zahlen stagnierten, ist in Sassenberg allerdings ein leicht positiver Trend zu beobachten.  
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2.1.2 Mobilität und Verkehrsmittelwahl 

Das Verkehrsverhalten der Bevölkerung (vereinfacht auch (Verkehrs-) Mobilität als die Be-
schreibung der Bewegung von Menschen im Raum) wird von unterschiedlichen Aspekten be-
einflusst. Bei der Mobilität des einzelnen Bürgers sind neben einer Vielzahl weiterer Faktoren 
insbesondere Alter, Status (Bildung, Familienstand, wirtschaftliche Situation) sowie die Lage 
des Wohn- und Arbeitsortes wichtige Einflussgrößen. Als Summe des individuellen Verkehrs-
mittelwahlverhaltens ergibt sich dann der Modal Split z.B. einer Kommune. 
 
Konkrete Daten über den Modal Split für die Ortslage Füchtorf oder die Stadt Sassenberg 
liegen derzeit nicht vor. Eigene repräsentative Erhebungen sind ebenfalls nicht vorgesehen. 
Daher wird auf übergeordnete Daten zurückgegriffen. 
 
 
Land Nordrhein-Westfalen 
Erhebungen des Modal Splits für ganz Deutschland werden regelmäßig vom Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) durchgeführt. So wurden 2018 aktuelle In-
formationen zum Verkehr und zur Mobilität in Deutschland (MiD 2017) veröffentlicht. Für das 
Land Nordrhein-Westfalen ergibt sich daraus folgender Modal-Split. 
 

 
Abbildung 3: Modal Split Land Nordrhein-Westfalen (Anteil Wege) 

Der motorisierte Individualverkehr (MIV) ist demnach das meistgenutzte Verkehrsmittel. Als 
Fahrer oder Mitfahrer entfallen 57% auf dieses Modul. Von größerer Bedeutung ist zudem der 
Fußverkehr, mit welchem ein knappes Viertel der Wege bestritten wird. Radverkehr und ÖPNV 
sind in etwa gleichbedeutend mit einem Anteil von 11 bzw. 10%. 
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Kreis Warendorf 
Folgende Graphik ist dem Nahverkehrsplan entnommen und zeigt die Verkehrsmittelwahl im 
Kreis Warendorf. 

 
Abbildung 4: Modal Split Kreis Warendorf (Anteil Wege) 

Im Vergleich zum Bundesland hat der MIV unverändert auch auf Kreisebene eine herausra-
gende Stellung. Eine ähnlich unterrepräsentierte Bedeutung hat hier auch der ÖPNV. Unter-
schiede sind in Bezug auf den Rad- und Fußverkehr festzustellen. So ist im Kreis Warendorf 
das Fahrrad öfter Verkehrsmittel der Wahl als in Gesamt-NRW, während zu Fuß weniger 
Wege bewältigt werden. 
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Folgende Abbildung schlüsselt die Verkehrsmittelwahl nach gewählten Entfernungen auf. 
 

 
Abbildung 5: Verkehrsmittelwahl in Abhängigkeit zur Entfernung 

Insbesondere auf Kurz- und Mittelstrecken (1 bis 5 km) wird die Fahrradaffinität im Kreis Wa-
rendorf noch einmal deutlich. Bis zur Entfernungsklasse von bis zu 5 km trägt dies zusammen 
mit dem Fußverkehr und ÖPNV dazu bei, dass der Umweltverbund deutlich mehr bzw. knapp 
die Hälfte aller Wege abwickelt. 
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Verkehrsregelung 

In der nachfolgenden Abbildung sowie in Anlage 1.3 sind die derzeitigen wesentlichen Ver-
kehrsregelungen im Füchtorfer Ortskern dargestellt. 

 
Abbildung 8: Verkehrsregelungen im Untersuchungsgebiet 

Hinsichtlich der Verkehrsregulierung ist der Mehrheit der im Untersuchungsgebiet gelegenen 
(Wohn-)Straßen als Tempo-30-Zone oder verkehrsberuhigter Bereich geregelt. Die Achsen 
mit Sammelfunktion, wie die beschriebenen verkehrswichtigen innerörtlichen Straßen, sowie 
die klassifizierten Straßen sind innerorts mit Tempo 50 reguliert. 
 
Somit entspricht die Verkehrsregelung den zuvor definierten Straßenkategorien. 
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2.2.2 Ruhender Kfz-Verkehr 

Das Thema ruhender Verkehr ist im Rahmen der Bearbeitung des Verkehrskonzeptes lediglich 
im Bereich des St.-Marien-Kindergartens an der Anton-Böhmer-Str. zu analysieren. Während 
der Bestandsaufnahmen wurden dennoch größere öffentliche bzw. öffentlich zugängliche 
Parkplätze aufgenommen, die in folgender Abbildung sowie Anlage 2 dargestellt sind.  
 

 
Abbildung 9: Parkraumangebot im Untersuchungsgebiet 
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2.2.3 Öffentlicher Verkehr 

Schienengebundener Nahverkehr (SPNV) 
Ein direkter Bahnhaltepunkt ist in der Stadt Sassenberg nicht vorhanden. Im Umfeld der Orts-
lage Füchtorf gibt es in Warendorf, Kattenvenne und Dissen/Bad Rothenfelde Bahnhalte-
punkte im Umfeld, deren Entfernungen und Erreichbarkeiten in folgender Abbildung dargestellt 
sind. 

 
Abbildung 10: Bahnhaltepunkte im Umfeld von Füchtorf (© OpenStreetMap-Mitwirkende) 

 
Der nächstgelegene Haltepunkt ist Warendorf, der von Füchtorf in 11,4 km Luftlinie entfernt 
liegt. Mit dem Pkw beträgt die Fahrtzeit bei einer Entfernung von 13,0 km rd. 16 Minuten. Mit 
dem Fahrrad liegt der Bahnhof Warendorf in einer Distanz von 12,7 km, so dass er in rd. 40 
Minuten erreicht werden kann. Die Fahrt mit dem Bus (Linie R16) nimmt laut Fahrplan eine 
Fahrtzeit von 29 min in Anspruch. 
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Abbildung 12: Bushaltestellenabdeckung in Füchtorf  

 
Es ist ersichtlich, dass das Zentrum durch das Angebot der Haltestellen grundsätzlich als ver-
sorgt angesehen werden kann. Die westlichen Siedlungsbereiche sowie Teile des Gewerbe-
gebietes liegen allerdings außerhalb des definierten Versorgungsbereiches. 
 
Die Ausstattungsqualität der einzelnen Haltestellen wird im Rahmen der Mängelanalyse un-
tersucht. 
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- Mehrzweckstreifen sind durch einen Breitstrich von der Fahrbahn abgegrenzte Seiten-

streifen. Sie können vom Radverkehr in Anspruch genommen werden. Die Benutzungs-

pflicht ist aber durch die Novellierung der StVO entfallen. Mehrzweckstreifen stellen kei-

nen vollwertigen Ersatz für fahrbahnbegleitende Radwege dar. 
 

- Mischverkehr auf der Fahrbahn verkehrsarmer Straßen mit einer geringen Gefährdung 

für den Radverkehr  

 
Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen Ausgabe 2010 (ERA 10) der FGSV geben 
folgende Mindestbreiten für Radverkehrsanlagen an. 
 
Tabelle 2: Mindestbreiten der Radverkehrsanlagen 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 Quelle: FGSV [11] 

 
Die Mindestbreite bei Schutzstreifen von 1,25 m ist auf Grund der in der neuen StVO 
festgelegten Mindestabstände beim Überholen mittlerweile kritisch zu hinterfragen. Aktuelle 
Forschungsergebnisse zeigen, dass sich Kfz-Fahrer, die ein auf dem Schutzstreifen fahrendes 
Fahrrad überholen an der Markierung orientieren und nicht den auch hier erforderlichen 
Mindestabstand von 1,50 m einhalten. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch die 
verbleibende Kernfahrbahnbreite, die gemäß ERA 2010 mindestens 4,50 m betragen muss.  
 
Bei Schutzstreifen ist künftig deshalb zu empfehlen, das in den ERA angegebene Regelmaß 
von 1,50 m als Mindestmaß anzusehen und eine verbleibende Kernfahrbahnbreite von 
mindestens 5,0 m vorzusehen. Radfahrstreifen sollten aus den gleichen Gründen als 
Regelmaß 2,0 m inkl. Markierung aufweisen. 





Stadt Sassenberg, Verkehrskonzept Ortslage Füchtorf  30 / 102 

H:\SASSENBERG\222405\TEXTE\erl-23-12-13vp.docx  

 
Abbildung 13: Empfehlung zur Ausführung einer Piktogrammspur 

(Quelle: Bergische Universität Wuppertal, TU Dresden [18]) 
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Fahrradabstellanlagen 

Zur Förderung des Radverkehrs ist auch die Ausstattung mit qualitativ und quantitativ 
ausreichenden Abstellanlagen an den wichtigen Zielen und Quellen des Radverkehrs 
anzuführen. 
 
Als für den Radverkehr bedeutsame Ziele sind 
Kindergärten und Schulen, Sport- und 
Freizeiteinrichtungen sowie öffentliche und soziale 
Einrichtungen (Rathaus, Kirchen, Jugendheime 
usw.) hervorzuheben. Aber auch an Haltestellen 
des ÖPNV sind Fahrradabstellanlagen 
insbesondere im ländlichen Raum als wichtiger 
Bestandteil zur Verknüpfung der Verkehrsarten 
Rad/Bus bzw. Bahn anzubieten. Darüber hinaus 
sollten auch an bedeutsamen privaten 
Einrichtungen, insbesondere Einzelhandel, 
Arbeitsstätten, Praxen usw. ausreichend 
Fahrradabstellanlagen vorgehalten werden. 
 
Als Grundanforderung qualitativ guter 
Abstellanlagen nennt die FGSV insgesamt sechs 
Kriterien: guter Halt, gute Zugänglichkeit, 
ausreichender Diebstahlschutz, sicherer Betrieb 
und einfache Reinigung, günstige Installation 
sowie stadtgestalterische Verträglichkeit. 
 

Sogenannte Anlehnhalter erfüllen gemäß 
Empfehlung der FGSV diese vielfältigen 
Grundanforderungen am besten und stellen somit 
den Standard für Fahrradhalter insbesondere im 
öffentlichen Raum dar (s. Abbildung 14). 
 
Weiterhin ist der Stellenwert von Fahrradabstellanlagen bei multimodalen Wegebeziehungen 
explizit hervorzuheben. Abstellmöglichkeiten an ÖPNV- und SPNV-Haltestellen sind deshalb 
besonders sinnvoll. 
 
Insbesondere bei SPNV-Haltestellen ist eine Ausstattung über eine reine Anschließfunktion 
hinaus sinnvoll. Hier bieten sich Bike&Ride-Stationen an, welche besonderen Schutz vor 
Witterung und Diebstahl gewährleisten und somit auch den diesbezüglich erhöhten 
Ansprüchen von Pedelecs entgegenkommen. Durch zusätzlichen Service wie Auflade- oder 
Reparaturmöglichkeiten wird die Nutzung noch attraktiver gemacht. 
 
An Einzelhandelseinrichtungen und in Zentren sollten auch Abstellmöglichkeiten für 
Lastenräder oder Fahrräder mit Anhängern bespielsweise an den äußeren Anlehnhaltern zur 
Verfügung gestellt werden. 
  

Abbildung 14: Beispiele Anlehnhalter 
(Quelle: FGSV [13]) 
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Sperrpfosten, Umlaufsperren und ähnliche Einbauten 

Für die Verkehrssicherheit und den Fahrkomfort auch mit Lastenrädern oder 
Fahrradanhängern ist das Freihalten des lichten Raumes von entscheidender Bedeutung. Als 
Engstelle oder gar Gefahrenstellen können sich deshalb Sperrpfosten, Umlaufsperren, 
Schranken, Geländer oder ähnliche Einbauten erweisen.  
 
Der Grund zum Einbringen dieser Elemente auf Radwegen ist deshalb zunächst grundsätzlich 
mit den Belangen einer sicheren und komfortablen Radverkehrsführung abzuwägen.  
 
Bei zwingend erforderlichen Pollern sollte eine äußere Einengung durch Borde unterstützt 
durch seitliche Baken oder Poller vorgezogen werden. Ist dies nicht möglich, sollten mittige 
Poller deutlich durch entsprechende Färbung und retroflektierende Folien ausgeführt werden. 
In der Zufahrt sind sie mit einer weißen Markierung auf der Fahrbahn zur Verdeutlichung der 
Wegführung einzurahmen.  
 
Bei Umlaufsperren sind die empfohlenen Maße in folgender Tabelle und Prinzipskizze zu 
berücksichtigen. 
 
Tabelle 3: Abmessung an Umlaufsperren gemäß ERA 2010 (Quelle: FGSV [11]) 

 
 

 
Abbildung 15: Umlaufsperre an einem selbstständigen Geh-/Radweg gemäß ERA 2010 (Quelle: FGSV 

[11])  
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2.3 Verkehrsnachfrage 

2.3.1 Fließender Kfz-Verkehr 

2.3.1.1 Verkehrsmengen  

Die aktuellen Kfz-Verkehrsbelastungen wurden durch videogestützte Zählungen an 20 
Zählstellen im Untersuchungsraum erhoben. 
 

 
Abbildung 18: Zählstellenlageplan 

Die Ergebnisse können durch Hochrechnung unter Anwendung der Tag-/Woche- und 
Halbmonatsfaktoren auf den durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) hochgerechnet 
werden. Folgende Werte können so als Querschnittbeslastungen in der Einheit Kfz/24h 
angegeben werden. 
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Abbildung 19: Gesamtverkehrsmengen Kfz-Verkehr Analyse - DTV in Kfz/24h 

Die höchsten Verkehrsbelastungen mit bis zu 6.900 Kfz/24 sind auf der B 475 erfasst worden. 
 
Die Kreisstraßen K 38 und K 51 weisen die größten Belastungen mit 3.000 Kfz/24h bzw. 
4.100 Kfz/24h östlich der B 475 auf.  
 
Im Ortskern sind die höchsten Belastungen mit 3.000 Kfz/24h auf der Glandorfer Str. zwischen 
Tie und Anton-Böhmer-Str. gezählt worden. Auf der K 51 Ravensberger Str. liegen die 
Belastungen im Ortskern bei 2.100 Kfz/24h bis 2.700 Kfz/24h. 
 
Die weiteren Straßen im Ortskern weisen Belastungen von unter 2.000 Kfz/24h auf. 
 
Einen Ausschnitt aus dem engeren Ortskern ist der folgenden Abbildung zu entnehmen. 
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Abbildung 20: Gesamtverkehrsmengen Kfz-Verkehr Analyse - DTV in Kfz/24h - Ortskern 

Die Sassenberger Straße östlich der Glandorfer Straße ist mit 2.800 Kfz/24h und westlich mit 
1.600 KfZ/24h belastet. 
 
Auf der Glandorfer Straße liegen die Belastungen zwischen 1.700 und 3.000 Kfz/24h. 
 
Die Straße Tie weist einen DTV von 1.500 Kfz/24h auf. 
 
Die aktuellen Schwerverkehrsmengen (ab 3,5 T zul. Gesamtgewicht) können folgender 
Abbildung entnommen werden. 
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Abbildung 21: Schwerverkehr Analyse - DTV in SV/24h und Anteile am Gesamtverkehr 

Auch hier sind die höchsten Belastungen auf den klassifizierten Straßen im östlichen 
Untersuchungsraum anzutreffen. Auf der auf der B 475 nimmt der Schwerverkehr mit 
Belastungen zwischen 710 SV/24h und 780 SV/24h Anteile von rd. 11% bis 12% an der 
Gesamtverkehrsbelastung ein. Auf den östlichen Abschnitten der Kreisstraßen liegen die 
Belastungen bei 140 SV/24h (K 38) bzw. 270 SV/24h (K 51), was Anteilen von 4,7% bzw. 
6,6 % entspricht. 
 
Westlich der B 475 sinkt auch die Schwerverkehrsbelastung. Auf den Kreisstraßen werden 
noch Anteile von 8,5% auf der K 38 bzw. maximal 4,8 % auf der K 51 erreicht.  
 
Auf den kommunalen Straßen liegen die Schwerverkehrsanteile mit wenigen Ausnahmen 
unter 2%.  
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3 Mängelanalyse 

3.1 Verkehrsangebot 

3.1.1 Ortseingänge 

Allgemein sollten Ortseingangsbereiche dem Kfz-Fahrer den Wechseln in den 
Innerortsbereich durch entsprechende Beschilderung und Gestaltung deutlich machen, so 
dass diese auch das Verkehrsverhalten entsprechend anpassen können (Geschwindigkeiten, 
Besondere Aufmerksamkeit auf Grund eröhtem Querungsbedarf usw.). 
 

Nicht gut erkennbar sind die Ortseingänge an der Sassenberger Str., der K 51 Ravensberger 
Str. und an der K 51 Gröblinger Str.  
 
Folgendes Foto stellt exemplarisch die Situation an der K 51 Ravensberger Str. dar. 
 

 
Abbildung 28: Ortseingang K 51 Ravensberger Str. (Quelle: Aufnahme IPW) 
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3.1.2 Radverkehr 

Lücken im Radwegenetz und Führungsformen 
Zur Identifizierung von Lücken im Radwegenetz und nicht verkehrsgerechter Führungsformen 
ist zunächst als Grundsatz davon auszugehen, dass Fahrräder (mit Ausnahme von Kindern 
bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr) als Fahrzeuge auf die Fahrbahn gehören (§ 2 Abs. 
1 StVO). Seit der StVO-Novelle im Jahr 2013 gelten für die Anordnung einer 
Radwegbenutzungspflicht strengere Anforderungen. Als Voraussetzungen werden in den 
VwV-StVO zu § 2 Abs. 4 StVO vor allem die Verkehrssicherheit sowie ausreichende Flächen 
für den Fußgänger- und Radverkehr genannt. 
 
Die Vorauswahl der richtigen Führungsform in den ERA 2010 bezieht sich im ersten Schritt 
auf die Kriterien Stärken und Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs. Als Wert der 
Geschwindigkeit wird die jeweilige zulässige Höchstgeschwindigkeit angesetzt.  
 
In folgendem Diagramm lassen sich die entsprechend empfohlenen Führungsformen ablesen. 
Dabei ist zu beachten, dass die Übergangsbereiche bewusst nicht als harte Grenzen, sondern 
als weiche Linien definiert wurden. 
 

 
Abbildung 29: Vorauswahl der Radverkehrsführung gemäß ERA 2010  

(Quelle: FGSV [11]) 

 

Mischverkehr, keine 
Benutzungspflicht! 

Schutzstreifen, 
Kombination 
Mischverkehr / 
Angebot 

Benutzungspflicht 
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Unter Berücksichtigung der in den ERA 2010 angegebenen Kriterien zur Vorauswahl der 
Führungsform für den Radverkehr sind den Hauptverkehrsstraßen im Untersuchungsgebiet in 
folgender Abbildung entsprechende Belastungsklassen zugeordnet worden. 

 
Abbildung 30: Belastungsklassen gemäß ERA 2010 (Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende) 
 

Es wird deutlich, dass eine Nutzungspflicht ausschließlich an den außerortsliegenden 
Abschnitten der klassifizierten Straßen zu wählen ist (Belastungsklasse III / IV). 
 

Auf allen anderen Straßen kann der Radverkehr im Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt 
werden (Belastungsklasse bzw. Führungsform I). 
 

Nach dieser Methodik stellt sich als einzige echte Radwegelücke die Milter Straße (K 38) 
westlich der Querungshilfe am Übergang Emanuel-von-Ketteler-Str. heraus. 
 

An der Straße Hoher Kamp sind die Verkehrsmengen so gering, dass hier keine separate 
Radverkehrsanlage erforderlich ist. 
 

Eine Prüfung der Radwegebenutzungspflicht ist an der K 51 Gröblinger Str. sowie an der 
Sassenberger Str. erforderlich. Bei letzterer ist insbesondere die Führung des ortseinwärtigen 
Radverkehrs im Gegenverkehr auf der linken Seite hervorzuheben, da diese Führungsform 
innerorts besonders konfliktträchtig ist. 

Belastungsklasse I 

Belastungsklasse II 

Belastungsklasse III / IV 
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Abbildung 33: Wechsel von der Fahrbahn außerorts auf den linksseitigen Geh- und Radweg inner-

orts an der Sassenberger Str. Höhe Rippelbaumer Str., Blickrichtung Norden (Quelle: Aufnahme IPW) 

 

 
Abbildung 34: Beginn Geh- und Radweg K 51 Ravensberger am Ortsausgang, Blickrichtung Osten 

(Quelle: Aufnahme IPW) 
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3.1.3 Gehwegenetz 

Bei der Mängelanalyse der Gehwege kann auf Grund des hohen Umfangs im Rahmen des 
Verkehrskonzeptes nur beispielhaft auf entsprechende Defizite hinsichtlich fehlender oder zu 
schmaler Gehwege, fehlender oder nicht barrierefrei ausgestalteter Querungsstellen 
eingegangen werden.  
 
Gehwegbreiten, Aufenthaltsqualität 
Im Zuge einer Bestandsaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Gehwege im Ortskern 
bis auf wenige Ausnahmen die Mindestbreiten gem. EFA bzw. den H BVA unterschreiten und 
das für die Aufenthaltsqualität definierte Verhältnis zwischen Seitenräumen und Fahrbahn im 
engeren Ortskern nicht eingehalten wird.  
 
Die Breiten liegen im unmittelbaren Ortskern in der Regel zwischen 1,50 und 2,00 m. Weiterhin 
konnte beobachtet werden, dass die vorhandenen Gehwege teilweise noch zusätzlich durch 
haltende bzw. parkende Kfz weiter eingeschränkt werden.  
 
In den folgenden Abbildungen sind mehrere Situationen exemplarisch dargestellt. 

 
Abbildung 35: Haltende Kfz in der Emanuel-von-Kettler-Str. (Quelle: Aufnahme IPW)  

 

 
Abbildung 36: Parkende Kfz in der Str. Tie (Quelle: Aufnahme IPW)  
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Abbildung 37: Haltende und parkende Kfz in der Sassenberger Str. (Quelle: Aufnahme IPW)  

 
 
Querungshilfe Glandorfer Str. 
Im Bereich der Glandorfer Straße ist über eine Querungshilfe diskutiert worden, um die Que-
rung aus den östlich gelegenen Wohngebieten in Richtung des St. Marien Kindergartens sowie 
der Grundschule Füchtorf zu erleichtern. 
 
Mit dem folgenden Nomogramm können auf Grundlage der vorhandenen Verkehrsbelastung, 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie der erfassten Querungen eine Vorauswahl für 
eine geeignete Querungsanlage überprüft werden. 
 

 
Abbildung 38: Nomogramm zur Bestimmung einer Querungsanlage aus den RASt 06 (Quelle: FGSV [9]) 

 
Unter Berücksichtigung der vorgebenden Parameter für Kfz/h (300 Kfz/h), der Belastung durch 
Fußgänger/h (10 FG/h) sowie einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ergibt sich 
keine Notwendigkeit für eine Querungsanlage gem. RASt 06. Allerdings ist im Rahmen der 
Schulwegsicherung zu prüfen, ob hier eine sichere Querungsanlage sinnvoll wäre. 
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Kreisverkehr K 51 Sassenberger Str. / K 51 Ravensberger Str. 
Ein weiterer Punkt, der bereits diskutiert wurde, ist der Kreisverkehr an der Sassenberger 
Straße / Ravensberger Straße. Wie in der folgenden Abbildung zu erkennen ist, sind auf allen 
drei Ästen Furten für den Radverkehr markiert, welcher hier auf den Gehwegen freigegeben 
ist. Für die Fußgänger stehen lediglich die Fahrbahnteiler zur Verfügung. 
 

 
Abbildung 39: Kreisverkehr Sassenberger Str. / Ravensberger Str. (Quelle: Geoportal NRW)  

 
Gemäß Kapitel 4 aus dem Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren [8] sollten die Überque-
rungsstellen innerhalb bebauter Gebiete als Fußgängerüberwege ausgebildet werden, um eine 
eindeutige und allgemein verständliche Regelung des Vorrangs zu erzielen (vgl. Merkblatt für 
die Anlage von Kreisverkehren, Kap. 4, 3. Spiegelstrich). Somit entspricht die Führung der 
Fußgänger nicht dem aktuellen Regelwerk. 
 
Weiterhin ist die Ablenkwirkung für Kfz die aus der Ravenberger Straße in Richtung Sassen-
berger Straße fahren aufgrund der Knotenpunktgeometrie nahezu nicht vorhanden. Dies ist in 
der obigen Abbildung durch den roten Pfeil gekennzeichnet. Eine fehlende Ablenkwirkung führt 
i.d.R. zu hohen Geschwindigkeiten auf der Kreisfahrbahn und stellt somit ein Sicherheitsrisiko 
dar. 
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3.2 Fließender Kfz-Verkehr 

3.2.1 Verkehrsbelastungen 

Folgende Tabelle gibt Anhaltswerte für verträgliche, problematische und unverträgliche Ver-
kehrsmengen in Abhängigkeit des definierten Umfeldes an innerörtlichen klassifizierten Stra-
ßen. 
 
Tabelle 6: Verkehrsbelastungen auf innerörtlichen klassifizierten Straßen 

 Normales Umfeld Sensibles Umfeld Hoch sensibles Umfeld 

Verträglich < 9.000 Kfz/24h < 6.800 Kfz/24h < 4.500 Kfz/24h 

Problematisch 9.000 Kfz/24h bis 11.000 

Kfz/24h 

6.800 Kfz/24h bis 

8.000 Kfz/24h 

4.500 Kfz/24h bis 5.500 

Kfz/24h 

unverträglich > 11.000 Kfz/24h > 8.000 Kfz/24h > 5.500 Kfz/24h 

 

Demnach können Verkehrsmengen bis zu 9.000 Kfz/24h in einem normalen Umfeld einer Orts-
durchfahrt durchaus als üblich und somit verträglich angesehen werden. Die klassifizierten 
Straßen sind auf Grund ihrer Funktion dafür ausgelegt, gewisse Verkehrsmengen aufzuneh-
men. Erst ab 11.000 Kfz/24h sind hier die Verkehrsmengen als unverträglich einzustufen.  
 
In einem sensiblen Umfeld mit dichter Wohnbebauung sinkt der Anhaltswert zur Unverträglich-
keit dagegen auf 8.000 Kfz/24h und bei einem hoch sensiblen Umfeld (z.B. mit direkt anliegen-
den Schulen, Kindergärten o.ä.) auf 5.500 Kfz/24h ab. 
 
Folgende Tabelle gibt Anhaltswerte für verträgliche, problematische und unverträgliche Ver-
kehrsmengen in Abhängigkeit des definierten Umfeldes an verkehrswichtigen innerörtlichen 
Straßen. 
 
Tabelle 7: Verkehrsbelastungen auf verkehrswichtigen innerörtlichen Straßen 

 Normales Umfeld Sensibles Umfeld Hoch sensibles Umfeld 

Verträglich < 6.000 Kfz/24h < 4.500 Kfz/24h < 4.500 Kfz/24h 

Problematisch 6.000 Kfz/24h bis 

7.000 Kfz/24h 

4.500 Kfz/24h bis 

5.300 Kfz/24h 

3.000 Kfz/24h bis 

3.500 Kfz/24h 

unverträglich > 7.000 Kfz/24h > 5.300 Kfz/24h > 3.500 Kfz/24h 

 
Demnach können Verkehrsmengen bis zu 6.000 Kfz/24h in einem normalen Umfeld von ver-
kehrswichtigen innerörtlichen Straßen durchaus als üblich und somit verträglich angesehen 
werden. Auch diese Straßenkategorie ist auf Grund ihrer Funktion dafür ausgelegt, gewisse 
Verkehrsmengen aufzunehmen. Erst ab 7.000 Kfz/24h sind hier die Verkehrsmengen als un-
verträglich einzustufen. In einem sensiblen Umfeld mit dichter Wohnbebauung sinkt der 
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Grenzwert zur Unverträglichkeit dagegen auf 4.500 Kfz/24h und bei einem hoch sensiblen Um-
feld auf 3.000 Kfz/24h ab. 
 
Die entsprechende Einordnung auf den innerörtlichen Straßen ist der folgenden Abbildung zu 
entnehmen. 

 
Abbildung 40: Verkehrsbelastungen auf innerörtlichen Straßen  

 
Wie zu erkennen ist, kann auf keiner der betrachteten innerörtlichen Straßen eine nicht 
verträgliche oder problematische Verkehrsmenge festgestellt werden. 
 
In den hoch sensiblen Umfeldern des Kindergartens sowie der Grundschule an der Von-Korff-
Straße liegt die Belastung bei maximal 500 Kfz/24h und ist somit eindeutig als nicht nicht 
problematisch einzustufen. Dies gilt ebenso für die Kindertagesstätte an der Sassenberger 
südlich des Kreisverkehrs Ravensberger Straße / Sassenberger Straße. Hier liegt die 
Belastung bei 1.800 Kfz/24h. 
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Die folgende Karte stellt die räumliche Verteilung des Unfallgeschehens anhand der 
Unfalltypen dar. 
 

 
Abbildung 42: Unfallkarte (Kat. 1-4) (Grundlage: © Google Maps)  

 

Sonstiger Unfall 
Fahrunfall 

Längsverkehrsunfall 
Abbiegeunfall 

Einbiegen/Kreuzen-Unfall 
Unfall durch ruhenden Verkehr 
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Wie erkennbar erstreckt sich das Unfallgeschehen über das gesamte Untersuchungsgebiet. 
Eine relative Ballung ist im Einmündungsbereich B 475 / Ravensberger Straße (K 51) zu iden-
tifizieren. Bei Ein- und Abbiegemanövern zum Verbindungsabschnitt zur Ravensberger Straße 
(K51) sind hier mehrere Unfälle an derselben Stelle dokumentiert.  
 
Auf die generelle Typisierung des Unfallgeschehens wird in der folgenden Analyse noch 
detaillierter eingegangen. 
 
Über die an den Unfällen beteiligten Verkehrsmittel gibt das nachfolgende Diagramm 
Aufschluss. 
 

 
Abbildung 43: Unfallbeteiligte Verkehrsmittel (Kat. 1-4) 

Es dominiert eindeutig die Unfallbeteiligung von PKW mit 74%, gefolgt vom Fahrrad mit 1 %. 
Andere Verkehrsmittel sind unterrepräsentiert. Hierbei fällt auf, dass kein einziger Unfall mit 
Fußgängern dokumentiert ist. 
 
Die Aufschlüsselung des Unfallgeschehens nach Schadenskategorien ist in der folgenden 
Abbildung dargestellt.  
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Abbildung 44: Unfälle nach Schadenskategorien (Kat. 1-4) 

Innerhalb der gewählten Betrachtungsweise (Kat. 1-4) überwiegen Personenschäden und 
hierbei die Unfälle mit Leichtverletzten. Todesopfer sind nicht dokumentiert. 
 
In nachfolgender Abbildung wird das Unfallgeschehen nach Unfalltyp dargestellt. Der Unfalltyp 
beschreibt ausschließlich die Konfliktkonstellation, in welcher der Unfall entstanden ist. Andere 
Aspekte, wie die konkrete Unfallursache oder -schuld, sind dabei unerheblich (FGSV MUko 
2012: S.8-9). 
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3.2.3 Verkehrsablauf 

Innerhalb des fließenden Kfz-Verkehrs bilden der Verkehrsablauf bzw. die Verkehrsqualität 
eine weitere Mängelkategorie. In diesem Zusammenhang und auch unter Berücksichtigung 
der noch folgenden Prognose werden die folgenden Knotenpunkte untersucht: 
 

1. Einmündung B 475 / Ravensberger Straße 

2. Kreuzung B 475 / Sassenberger Straße / Subbern  

 
Die Berechnung der Leistungsfähigkeit erfolgt gemäß dem Handbuch für die die Bemessung 
von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2015). Als Grundlage sind den Berechnungen die 
Knotenstrombelastungen während der Spitzenstunde zugrunde zu legen. Als Richtwert ist 
mindenstens eine ausreichende Verkehrsqualitätsstufe nachzuweisen. Somit darf die 
maximale mittlere Wartezeit bei vorfahrtgeregelten Kreuzungen nicht den Wert von 45 s/Kfz 
überschreiten. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst und können 
detailliert Anlage 6 entnommen werden.  
 

Tabelle 8: Ergebnisse Verkehrsqualität Analyse  

Zst.-Nr. 
Knoten-

punkt 

Verkehrsre-

gelung 

Knoten-

strombe-

lastung 

[Kfz/h] 

Max. 

Rückstau-

länge [m] 

Max. mitt-

lere War-

tezeit 

[s/Kfz] 

Qualitäts-

stufe 

10 

B 475 / 

Ravens-

berger Str. 

Vorfahrtsge-

regelte Ein-

mündung 

894 12 12,5 
B 

(= gut) 

14 

B 475 / 

Sassen-

berger Str. 

/ Subbern 

Vorfahrtsge-

regelte Kreu-

zung 

761 6 11,9 
B 

(= gut) 

 
Keiner der untersuchten Knotenpunkte weist Probleme hinsichtlich des Verkehrsablaufes bzw. 
der Verkehrsqualität auf. Mit der erreichten Qualitätsstufe B (= gut) sind noch deutliche 
Kapazitätsreserven vorhanden. 
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3.2.4 Verkehrsbeobachtungen 

Um Auffälligkeiten beim Verkehrsablauf im Ortskern festzustellen sind Bestandsaufnahmen 
an unterschiedlichen Tagen durchgeführt sowie die Videos, welche im Zuge der 
Verkehrserhebung aufgenommen worden sind, in den Spitzenstunden gesichtet worden. 
Hierbei konnten sowohl von der Verkehrssicherheit als auch dem Verkehrsablauf keine 
Auffälligkeiten bspw. in Form von kritischen Situationen beobachtet werden. 
 
Sichtverhältnisse im Bereich Glandorfer Str. - Tie 
Im engeren Ortskern im Bereich der Straße Tie und Glandorfer Str. sind die Sichtverhältnisse 
an den Einmündungen Sassenberger Straße / Glandorfer Straße sowie Glandorfer Straße / 
Tie für die jeweiligen Linkseinbieger aus dem untergeordneten Strom anzusprechen.  

 
Abbildung 46: Einmündungsbereiche Glandorfer Str. / Tie und Glandorfer Str. / Sassenberger Str. 

(Quelle: Geoportal NRW)  

 
An der Einmündung Tie ist zusätzlich noch die Knotenpunktgeometrie mit einem großzügigen 
Radius für Rechtsabbieger aus der Glandorfer Str. in Verbindung mit dem dortigen 
niveaugleichen Gehweg anzusprechen. Dadurch werden die Abbiegevorgänge der Kfz mit 
erhöhtem Geschwindigkeitsniveau ermöglicht. 



Stadt Sassenberg, Verkehrskonzept Ortslage Füchtorf  63 / 102 

H:\SASSENBERG\222405\TEXTE\erl-23-12-13vp.docx  

 
Abbildung 47: Einmündungsbereich Glandorfer Str. / Tie (Quelle: Geoportal NRW)  

 
 
Knotenpunkt Von-Korff-Str. / Brink / Jahnstr. 
Im Rahmen der Bestandsaufnahme am 02.03.2023 konnte am Knotenpunkt Von-Korff-Straße 
/ Brink / Jahnstraße beobachtet werden, dass ein Pkw auf den Gehweg ausweichen musste, 
damit der Schulbus von der Von-Korff-Straße in die Straße Brink abbiegen konnte. 
  

 
Abbildung 48: Konfliktsituation Bus / Pkw am KP Von-Korff-Str. / Brink / Jahnstr. (Quelle: Aufnahme IPW)  
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3.2.5 Kindergarten Anton-Böhmer-Str.  

Parkplatzsituation 
Im Bereich des Kindergartens St. Marien wurden durch Verkehrsbeobachtungen das 
Verkehrsverhalten insbesondere hinischtlich möglicher Probleme für den Ruhenden Verkehr 
analysiert. 
 
Auf Grundlage der Beobachtungen kann festgehalten werden, dass Eltern, die ihre Kinder mit 
dem Auto zum Kindergarten bringen, hauptsächlich den Parkstreifen an dern Anton-Böhmer-
Str. inkl. des Straßenraumes sowie den Parkplatz an der Tagespflege nutzen. 

 
Abbildung 49: Parkstreifen Kindergarten St. Marien. (Quelle: Aufnahme IPW)  

 
Der Parkplatz an der Emanuel-Von-Ketteler-Str. wurde dagegen nur selten genutzt. 
 
Sicherheitsreleveante Probleme oder ein gestörter Verkehrsablauf konnten allerdings nicht 
identifiziert werden. 
 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass es zwar wünschenswert wäre, den Bring- und 
Holverkehr grundsätzlich zu minimieren und den unvermeidbaren vom Straßenraum auf 
benachbarte Parkplätze zu verlagern. In der Praxis zeigt sich derzeit aber kein 
sicherheitsrelevanter Handlungsbedarf.  
 
Die in diesem Zusammenhang diskutierte Erweiterung des Parkraumangebotes im Bereich 
Kirchvenn / Anton-Böhmer-Str. würde keine Verbesserung für die Situation vor dem 
Kindergarten bewirken, da die Akzeptanz bei den Nutzern gering sein würde. Dies zeigt sich 
daran, dass auch der räumlich deutlich näher gelegene vorhandene Parkplatz an der 
Emanuel-Von-Ketteler-Str. kaum für Bring- und Holverkehr genutzt wird. 
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Einmündung Emanuel-Von-Ketteler-Str. / Anton-Böhmer-Str. / Von-Korff-Str. 
Im Bereich der Einmündung der Emanuel-Von-Ketteler-Str. wird die Fahrbahn des nördlichen 
Astes von Kfz, Radfahrern und Fußgängern gemeinsam genutzt. Es handelt sich um die 
Erschließung der anliegenden Wohnhäuser, des Parkplatzes und eine wichtige Nord-Süd-
Verbindung für Radfahrer zwischen Ortskern, dem Gewerbegebiet an der Milter Str. und den 
nördlichen Naherholungsflächen inkl. Schloss Harkotten. 
 
Beim Queren der Anton-Böhmer-Str. sind die Sichtverhältnisse durch die östliche Hecke 
deutlich eingeschränkt, so dass sich die Verkehrsteilnehmer bis zum Fahrbahnrand tasten 
müssen. 
 
Folgendes Foto zeigt die Situation aus Richtung Süden in Blickrichtung Norden fotografiert. 

 
Abbildung 50: Querungsbereich Emanuel-von-Ketteler-Str. (Quelle: Aufnahme IPW)  
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3.3 ÖPNV 

Hinsichtlich der Beschaffenheit bzw. Ausstattung der Haltestellen wird auf die Kriterien 
zurückgegriffen, welche im 3. Nahverkehrsplan des Kreises Warendorf festgelegt worden sind. 
Diese umfassen die folgenden Anforderungen: 
 

 
Abbildung 51: Anforderungen an die Ausstattung von BHS (Quelle: 3. NVP Kreis Warendorf [20])  

 
Die im Rahmen des Verkehrskonzeptes betrachteten Haltestellen (vgl. Abb. 12) sind dabei alle 
der Kategorie III zuzuordnen. 
 
Im Rahmen der Bestandsaufnahme sind die Haltestellen auf Basis dieser Anforderungen 
analysiert worden, die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 
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Tabelle 9: Mängel an den BHS in Füchtorf  

Halte-
stelle 

Fahrt-
rich-
tung  

(N / O / 
S / W) 

Komfort, Kundenservice und 
Sauberkeit 

Fahrgastinformationen 
Barrie-
refrei-
heit 

Witte-
rungs-

schutz / 
Sitzgele-
genheit 

Beleuch-
tung 

Abfallbe-
hälter 

Haltestel-
lenschild 

Haltestel-
lenbe-
zeich-
nung 

Fahrpla-
ninforma-

tionen 

Barriere-
freie Zu-
gangs-
wege 

Füchtorf 
Mitte 

O �¥ �¥ �¥ �¥ �¥ �¥ X 

W X �¥ �¥ �¥ �¥ �¥ X 

Füchtorf 
Sassen-
berger 

Str. 

O X �¥ �¥ �¥ �¥ �¥ X 

W X �¥ X �¥ �¥ �¥ X 

Füchtorf 
Friedhof 

O X �¥ �¥ �¥ �¥ �¥ X 

W X �¥ �¥ �¥ �¥ �¥ X 

Füchtorf 
Am 

Knapp 

N �¥ X �¥ �¥ �¥ �¥ X 

S �¥ X �¥ �¥ �¥ �¥ X 

 
Wie zu erkennen ist, fehlt bei den Haltestellen im Ortskern bis auf eine Ausnahme ein 
Witterungsschutz bzw. Sitzgelegenheiten. 
 
Keine der Haltestellen in Füchtorf ist derzeit barrierefrei zugänglich. An der Haltestelle Am 
Knapp befinden sich zudem in der Zuwegung Umlaufsperren, welche insbesondere für 
Rollstuhlfahrer oder Personen mit Kinderwagen Hindernisse darstellen. 
 
Zudem können fehlende bzw. nicht den heutigen Ansprüchen gerecht werdende 
Fahrradsabstellanlagen bemängelt werden. Der Bedarf kann insbesondere an der Haltestelle 
Mitte mit folgendem Bild nachgewiesen werdenn. 

 
Abbildung 52: Bedarf Fahrradabstellanlage Haltestelle Füchtorf-Mitte (Quelle: Aufnahme IPW)  
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4 Prognose 

4.1 Verkehrsmengenprognose 

Für die Verkehrsmengenprognose werden sowohl allgemeine als auch konkrete 
Entwicklungen berücksichtigt. 
  
Allgemeine Verkehrsmengenentwicklung 

Die allgemein zu erwartende Verkehrsmengenentwicklung wird aus den Angaben der 
Verflechtungsprognose zum Bundesverkehrswegeplan entnommen. Demnach ist beim 
Personenverkehr eine jährliche Zunahme von 0,23 % und beim Lkw-Verkehr von 0,84 % zu 
erwarten. Für den hier zu berücksichtigenden Prognosezeitraum von 2023 (Erhebungsjahr) 
bis 2038 (Prognosehorizont) ergeben sich somit folgende Hochrechnungsfaktoren: 
 
Personenverkehr: +3,45 % 

Lkw-Verkehr: +12,6 % 

 

Gebietsentwicklungen 

Neben der allgemeinen Verkehrsmengentwicklungen werden zusätzlich ein Gewerbe- und ein 
Wohngebiet berücksichtigt. Die Verkehrserzeugungsberechnungen für das Gewerbegebiet 
erfolgen auf Basis der Bruttobaulandfläche und die des Wohngebietes auf Angaben der Stadt 
hinsichtlich der zu berücksichtigenden Wohneinheiten.  
 
Die weiteren Berechnungsschritte werden nach der Methode Bosserhoff durchgeführt und sind 
Anlage 7.1 zu entnehmen. Die Ergebnisse der Verkehrserzeugungsberechnung sowie die 
Lage der beiden Gebiete sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 53: Gebietsentwicklungen Prognose (Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende)  

 
Die weitere Verteilung des prognostizierten Verkehrs erfolgt auf Grundlage der durchgeführten 
Knotenstromzählungen sowie plausibler Annahmen hinsichtlich möglicher Ziele im 
Straßennetz. 
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4.1.1 Verkehrsmengen 

Die prognostizierten Verkehrsmengen im DTVKfz und DTVSV sind den beiden folgenden 
Abbildungen zu entnehmen. 

 
Abbildung 54: Gesamtverkehrsmengen Kfz-Verkehr Prognose - DTV in Kfz/24h 
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Abbildung 55: Schwerverkehr Prognose - DTV in SV/24h und Anteile am Gesamtverkehr 

Die Differenzen zur Analysebelastung sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 56: Gesamtverkehr, DTV in Kfz/24h, Differenz zu Analysebelastung 

Insgesamt sind im untergeordneten Netz überwiegend nur geringe 
Verkehrsmengenzunahmen in Höhe von maximal 200 Kfz/24h zu erwarten. Auf dem 
nördlichen Abschnitt der Sassenberger Straße sowie der Ravensberger Straße betragen die 
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Verkehrsmengenzunahmen hingegen bis zu 600 Kfz/24h, was insbesondere auf das 
Wohngebiet an der Sassenberger Straße zurückzuführen ist.  
 
Auf der B 475 liegt der Mehrverkehr zwischen 500 und 800 zusätzlichen Kfz/24h.  
 

4.1.2 Verkehrsqualität 

Die Berechnung der Verkehrsqualität erfolgt wie in der Analyse für die beiden Knotenpunkte 
B 475 / Ravensberger Str. und B 475 / Sassenberger Str. / Subbern. Die Ergebnisse sind in 
der folgenden Tabelle zusammengefasst und können Anlage 7.3 entnommen werden. 
 
Tabelle 10: Ergebnisse Verkehrsqualität Prognose  

Zst.-

Nr. 

Knoten-

punkt 

Knoten-

strombelas-

tung [Kfz/h] 

Differenz zur 

Analysebelas-

tung [Kfz/h] 

Max. 

Rück-

stau-

länge 

[m] 

Max. 

mittlere 

Warte-

zeit 

[s/Kfz] 

Qualitäts-

stufe 

10 

B 475 / 

Ravensber-

ger Str. 

986 +92 18 15,4 
B 

(= gut) 

14 

B 475 / Sas-

senberger 

Str. / Sub-

bern 

823 +62 6 13,5 
B 

(= gut) 

 

Wie auch in der Analyse wird an beiden Knotenpunkten Qualitätsstufe B (= gut) erreicht, womit 
die Leistungsfähigkeit in der Spitzenstunde gegeben ist. 
 
 

 
4.2 Mängelprognose  

Bedingt durch die Verkehrsmengenprognose rückt vor allem die Sassenberger Straße südlich 
des Kreisverkehrs mehr in den Fokus. Zwar sind die Verkehrsmengen grundsätzlich weiterhin 
als unkritisch zu betrachten, allerdings ist aufgrund des höheren Radverkehraufkommens 
bspw. im Bereich Rippelbaumer Straße davon auszugehen, dass bestehende Mängel stärker 
hervortreten.  
 
Somit sind als Handlungsfelder die bereits aus der Analyse bekannten Ergebnisse ebenfalls 
ein wesentlicher Bestandteil der folgenden Maßnahmenuntersuchung. 
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5 Maßnahmenuntersuchung 

5.1 Kfz-Verkehr 

5.1.1 Zusätzliche Anbindung B 475 / Anbindung Gröblinger Straße 

Als erstes Maßnahmenfeld wird die Auswirkung einer zur Diskussion stehenden zusätzlichen 
Anbidnung an die B 475 inkl. einer Verbindungsstraße zur Gröblinger Str. untersucht. Ziel ist 
eine gewünschte Entlastung des Ortskerns sowie eine bessere Anbindung des östlich der 
Sassenberger Straße geplanten Wohngebietes. 
 
Der Verlauf der Anbindung ist der folgenden Abbildung zu entnehmen. 

 
Abbildung 57: Südliche Anbindung B 475 (Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende)  

Wie zu erkennen ist, ist eine Verbindung zwischen der B 475 und der Gröblinger Straße (K 51) 
südlich der derzeitigen Ortslage unterstellt worden. Der genaue Verlauf wäre im Zuge der 
weiteren Planungen festzulegen. In diesem Zuge wäre dann auch der Anbindeknotenpunkt an 
die B 475 entsprechend der bestehenden Anbindungen Mitte (K 51) und Nord (K 38) 
auszubauen.  
 
Für das vorliegende Verkehrskonzept werden die Be- und Entlastungen aus den Erhebungen 
(insbesondere Durchgangsverkehrsbeziehungen (Vgl. Abb. 22)) sowie dem zusätzlich 
prognostizierten Mehrverkehr abgeleitet. 
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Abbildung 59: Netzfall zusätzliche Anbindung B 475-Süd - Schwerverkehr DTV in SV/24h und Anteile 

am Gesamtverkehr 
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Die Differenzen zur Prognose 0 (vgl. Abb. 54) sind der folgenden Abbildung zu entnehmen. 

 
Abbildung 60: Gesamtverkehr, DTV in Kfz/24h, Differenz zu Prognose 0 Belastung 

Insgesamt ist durch die neue Anbindung an die B 475 im Vergleich zur Prognose 0 mit 
Entlastungen in Höhe von maximal 400 Kfz/24h auf der Gröblinger Str. zu rechnen. 
 
Im direkten Ortskern liegen die berechneten Entlastungen bei 200 Kfz/24h bis 300 Kfz/24h. 
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Auf der Entlastungsstraße beträgt die prognostizierte Belastung 400 Kfz/24h. Auf der B 475 
kommt es durch die Entlastungsstraße bzw. die zusätzliche Anbindung zu einem Mehrverkehr 
von maximal 500 Kfz/24h. 
 
Großräumige Verlagerungen sind hingegen nicht zu erwarten.  
 
Insgesamt zeigen die Berechnungen, dass eine zusätzliche Anbindung an die B 475 nur 
geringe Entlastungen für den Ortskern bewirken würden.  
 
Wie bereits in der Mängelanalyse festgestellt, sind die derzeitigen und prognostizierten 
Verkehrsmengen weder im Ortskern noch an den derzietigen Anschlusstellen der B 475 als 
problematisch zu bewerten.  
 
Den geringen Vorteilen der Maßnahme steht somit ein fehlender Handlungsbedarf sowie die 
hohen zu erwartenden Kosten und die Eingriffe in Natur und Landschaft gegenüber. 
 
Die Maßnahme sollte deshalb nicht weiterverfolgt werden. 
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5.1.2 Verkehrsregleung Abzweig Tie 

Als weitere Maßnahme wird auf Grund der festgestellten Defizite hinsichtlich der 
Sichtverhältnisse im Bereich Glandorfer Str. / Tie und Glandorfer Str. / Sassenberger Str. im 
Folgenden die Ausweisung von Einbahnstraßen untersucht. Der dabei angedachte Verlauf der 
Verkehrsführung ist der folgenden Abbildung zu entnehmen. 
 

 
Abbildung 61: Einbahnstraßenregelung Glandorfer Str. und Tie (Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende)  

Durch den dargestellten Verlauf der Einbahnstraßen würde das konfliktbehaftete 
Linkseinbiegen sowohl von der Str. Tie in die Glandorfer Str. als auch von der Glandorfer Str. 
in die Sassenberger Str. entfallen. 
 
Hinsichtlich der Verkehrsverlagerungen ist davon auszugehen, dass sich zusätzliche 
Belastungen und Entlastungen in der Glandorfer Straße sowie der Straße Tie ausgleichen 
würden. In der Prognose 0 ist die Glandorfer Straße mit 1.800 Kfz/24h und die Straße Tie mit 
1.500 Kfz/24h belastet. Im Falle einer Einbahnstraßenregelung läge die Belastung bei jeweils 
rund 1.700 Kfz/24h. Weiträumige Entlastungen bzw. Veränderungen bei den Verkehrsmengen 
sind aufgrund der Kleinräumigkeit der Maßnahme nicht zu erwarten.  
 
Im Einmündungbereich Glandorfer Straße / Tie könnten durch bauliche Anpassungen die 
Verkehrsführung verdeutlicht werden. Ein entsprechendes Konzept zur Verbesserung der 
Situation ist der folgenden Abbildung zu entnehmen. 
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5.1.3 Ausbau Lohmannstr. 

Für die Lohmannstraße sollen im Folgenden mögliche Ausbauquerschnitte und 
Verkehrsregelungen aufgezeigt werden.  
 
An der Lohmannstraße befinden sich im östlichen Abschnitt Wohnhäuser eines 
Neubaugebietes. Im westlichen Abschnitt ist an der Einmündung zur Gröblinger Str. ein 
Gewerbebetrieb angesiedelt.  
 
Die derzeitige Fahrbahnbreite beträgt 4,0 m. 
 
Variante Tempo-30-Zone 
Die Straße hat derzeit eine Sammelfunktion für die anliegenden Nutzungen und stellt zudem 
eine Querverbindung zwischen der Gröblinger Str. und der Sassenberger Str. dar. Im Bereich 
der Wohnbebauung könnte eine Tempo-30-Zone mit der Regelung Rechts-vor-Links an den 
einmündenden Straßen ausgewiesen werden. 

 
Abbildung 64: Konzept Verkehrsregelung Lohmannstr. Variante T30-Zone (Quelle: © Openstreetmap-Mitwir-

kende)  

Fußgänger wären dann auf separierten Gehwegen zu führen. Die Separation kann 
grundsätzlich durch einen Hoch oder einen Flachbord erfolgen. Radfahrer fahren im 
Mischverkehr auf der Fahrbahn. 
 
Die folgende Abbildung zeigt mögliche Begegnungsfälle mit den entsprechenden 
Mindestbreiten für die Fahbahn. 
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Abbildung 65: Erforderliche Fahrbahnbreiten gemäß RASt 06 (Quelle: FGSV [9]) 

 

In der Tempo-30-Zone ist als relevanter Begegnungsfall Pkw / Pkw anzusetzen. Demnach 
würde eine Fahrbahnbreite von 4,10 m ausreichen. Für den Begegnungsfall mit größeren 
Fahrzeugen (Müllfahrzeug, ggf. landwirtschaftlicher Verkehr, Lieferfahrezeuge) sind ggf. 
Ausweichstellen zu prüfen. 
 
Als Mindestmaß der FGSV für zu Fuß Gehende wird in den Empfehlungen für 
Fußgängerverkehrsanlagen 2,50 m angegeben. In den Hinweisen für barrierefreie 
Verkehrsanlagen (H BVA) werden 2,70 m als erforderlich angesehen, um die Begegnung 
zweier mobilitätseingeschränkter Personen zu ermöglichen [15]. 
 
Zudem sollte Straßenbegleitgrün (Straßenbäume) vorgesehen werden. 
 
 
Variante Verkehrsberuhigter Bereich mit Netzunterbrechnung für Kfz-Verkehr 
Grundsätzlich ist auch denkbar, die Querverbindung zur Gröblinger Str. für den Kfz-Verkehr 
zu unterbrechen und nur noch für Radfahrer und Fußgänger aufrecht zu erhalten.  
 
Die Fahrbahn wäre dann als Mischverkehrsfläche für alle Verkehrsteinehmer zu gestalten. 
Ruhender Verkehr wäre nur noch in den dafür vorgesehenen Flächen erlaubt. Die 
Verkehrsführung entspricht der in der Straße Knapp weiter südlich. 
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Abbildung 66: Konzept Verkehrsregelung Lohmannstr. Variante Netzunterbrechung mit verkehrsberu-

higtem Bereich (Quelle: © Openstreetmap-Mitwirkende)  
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5.1.4 Gestaltung Ortseingangsbereiche 

Zur Geschwindigkeitsdämpfung sollten die Ortseingangsbereiche an der K 51 Ravensberger 
Str., der Sassenberger Str. sowie der K 51 Gröblinger Str. deutlicher gekennzeichnet werden. 
An der Gröblinger Str. ist zu prüfen, wo der Ortseingang künftig ausgechildert werden soll, da 
hier eine Ortstafel fehlt. 
 
Folgende Musterlösungen aus den RASt06 werden seitens der FGSV empfohlen und können 
auch in Füchtorf in Betracht gezogen werden. 
 

 
Abbildung 67: Grundformen von Mittelinseln mit Fahrstreifenversatz zur Geschwindigkeitsdämpfung 
gemäß RASt06 (Quelle: FGSV [11]) 
 
Die Maßnahmen können auch mit den im Rahmen des Radverkehrsnetzes kombiniert werden. 
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5.3 Radverkehr und Gehwegnetz 

5.3.1 Radverkehrsführung auf den Hauptstraßen  

In der Bestandsanalyse wurde herausgearbeitet, dass separierte bzw. nutzungspflichtige 
Radverkehrsanlagen im gesamten Ortskern auf Grund der geringen Verkehrsmengen 
entbehrrlich sind. Die vorhandenen Seitenräume bieten auch keinen ausreichenden Platz, um 
eine regelkonforme Radwegführung zusammen oder getrennt mit den Fußgängern 
unterzubringen. 
 
Aus diesen Gründen ist zu empfehlen, den Radverkehr grundsätzlich im Mischverkehr mit dem 
Kfz auf der Fahrbahn zu führen. Dies sollte durch die Markierung sogenannter 
Piktogrammspuren verdeutlicht werden. 
 
Die Aufhebung der Nutzungspflicht ist demnach in der Sassenberger Str. und in der Gröblinger 
Str. zu empfehlen. 
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5.3.2 Kreisverkehr Sassenberger Straße / Ravensberger Straße 

Ein weiteres Maßnahmenfeld ist eine regelkonforme Anpassung des Kreisverkehrs 
Sassenberger Straße / Ravensberger Straße. In der Mängelanalyse ist diesbezüglich 
aufgefallen, dass der Kreisverkehr Defizite hinsichtlich der Ablenkwirkung des Kfz-Verkehrs 
sowie bei der Führung der Fußgänger aufweist. 
 
Ein mögliches Konzept zur Umgestaltung ist der folgenden Abbildung sowie Anlage 8.3 zu 
entnehmen. 

 
Abbildung 68: Konzept Kreisverkehr Sassenberger Str. / Ravensberger Str.  
 
Wie zu erkennen ist, sind in allen drei Ästen Fußgängerüberwege vorgesehen. Dies ist auch 
unter Berücksichtigung des zukünftigen Wohngebietes östlich der Sassenberger Straße als 
sinnvoll zu erachten, da der Kreisverkehr auf der Hauptroute in den Ortskern inkl. Kita und 
Schule liegt.  
 
Weiterhin sind die Furten für den Radverkehr entfernt worden, da dieser unter 
Berücksichtigung der Verkehrsmengen auf der Fahrbahn fahren kann und eine Ausweisung 
der Gehwege mit dem Zusatz Radfahrer frei nicht erforderlich ist.  
 
Um die Ablenkwirkung der Kreisinsel zu verbessern, bietet sich eine Aufpflasterung des 
Innenrings an. Mit einer Höhe von 4-5 cm können Busse und Lkw den Innenring weiterhin 
befahren, die Geschwindigkeiten für den gesamten Kfz-Verkehr werden allerdings reduziert. 
Zudem wird die Gefahr eines Überholens von Radfahrern auf der Kreisfahrbahn 
entgegengewirkt.  
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5.3.3 Radverkehrsführung bei Wechsel der Führungsform  

Die Übergangsbereiche Außerorts / Innerorts sind häufig mit einem Wechsel der 
Führungsform im Radverkehr verbunden. So sind Außerorts häufig einseitige 
nutzungspflichtige Geh- und Radwege für beide Fahrtrichtungen anzutreffen, während 
innerorts die Führung dann auf die Fahrbahn oder beidseitige Anlagen für jeweils eine 
Fahrtrichtung ausgewiesen ist. 
 
Der Wechsel der Führungsform (Zweirichtungsradwege in beidseitige Einrichtungsführung) 
sollte durch Querungshilfen wie in den folgenden Prinzipskizzen dargestellt gesichert werden.  

 
Abbildung 69: Bauliche Sicherung der Überquerung bei Wechsel der Führungsform gemäß ERA 2010 
(Quelle: FGSV [11]) 
 

 
Abbildung 70: Bauliche Sicherung der Überquerung bei Wechsel der Führungsform aus dem Misch-
verkehr mit Auffangradweg gemäß ERA 2010 (Quelle: FGSV [11]) 

 
Typische Situationen für den Wechsel der Führungsformen sind an den Ortseingängen 
anzutreffen für die folgende Musterlösungen zu empfehlen sind. 
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Abbildung 73: Radverkehrsführung Sassenberger Str. / Rippelbäumer Brücke (Quelle: Google Earth Pro) 
 

 

5.3.4 Sicherung von Radwegenden  

Radwegenden, beispielsweise wenn sich die Benutzungspflicht im Verlauf baulich angelegter 
Radwege ändert, sollten durch entsprechende Bordführung oder Schutzinseln baulich 
abgesichert und durch eine Verflechtungsstrecke als Radfahrstreifen oder Schutzstreifen 
versehen werden. 
 
Folgende Musterläsung ist aus den ERA 2010 entnommen und sollte beispielsweise beim 
Radwegende an der Gröblinger Str. geprüft werden. 

 
Abbildung 74: Gestaltung Radwegende innerorts gemäß ERA 2010 (Quelle: FGSV [11]) 
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5.3.5 Grundsätzliche Zielsetzungen Gehwege 

Als Zielwert für die Breite der Gehwege werden 2,50 m als Regelmaß und 2,10 m als 
Mindestmaß empfohlen. 
 
Als Bordhöhen können dabei prinzipiell hohe (8 cm bis 12 cm), halbhohe (4 cm bis 6 cm) und 
niedrige Borde (4 cm) ausgeführt werden. Aus gestalterischer Sicht würde eher der niedrige 
Bord in Frage kommen. Sollte an einem Straßenzug Parken auf dem Gehweg verhindert 
werden, sollten allerdings eher hohe Borde umgesetzt werden. 
 
Als Material sollten die Anforderungen an eine barrierefreie Verkehrsanlage gemäß H BVA 
erfüllt sein. Dementsprechend sollte die Oberfläche fest, griffig, eben und fugenarm bzw. 
engfugig ausgeführt sein (vgl. H BVA, S. 30 [15]). 
 
Bei Überquerungsstellen an einmündenden Straßen kommt es zu einem Zielkonflikt zwischen 
sehgeschädigten Menschen, die einen Bord zur Orientierung benötigen und Menschen z.B. 
mit Rollstuhl oder Rollatoren, für die ein Bord eine Erschwernis darstellt. Als Kompromiss wird 
hier in den H BVA ein abgerundeter Bord mit einer Höhe von 3 cm festgelegt (vgl. H BVA, S. 
49 [15]). 
 
Gehwegüberfahrten an Grundstückszufahrten sollten in Längsrichtung möglichst nicht durch 
Absenkungen, Borde und Materialwechsel unterbrochen werden. Folgende Abbildung aus den 
Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen der FGSV stellt eine entsprechende 
Musterlösung dar [7].  
 

 
Abbildung 75: Absenkung an Grundstückszufahrten (Quelle: FGSV, EFA, S. 14 [7]) 
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Querungsstelle Glandorfer Str. 
Eine Prüfung im Rahmen des Verkehrskonzeptes ist für die Glandorfer Str. im Bereich 
Ströätken vorgesehen. Die Erhebungen haben ergeben, dass sich aus den reinen 
Querungszahlen kein Handlungsbedarf ableiten lässt.  
 
Bei den Beobachtungen ist allerdings aufgefallen, dass hier morgens viele Schülerinnen aus 
den Siedlungen auf dem östlichen Gehweg weiter Richtung Norden gehen um die Glandorfer 
Str. dann vermutlich auf Höhe des Kirchplatzes zu queren. Folgende Screenshots aus den 
Videos zeigen die geschilderte Situation exemplarisch. 

 

 
Abbildung 77: Video-Screenshots Verkehrserhebung am Querungspunkt Glandorfer Str.  
(Quelle: VE KASS) 
 
Eine Querungshilfe an dieser Stelle ist aus Gründen der Sichtverhältnisse (Kurvenlage, 
Ruhender Verkehr) als problematisch zu bewerten.  
 



Stadt Sassenberg, Verkehrskonzept Ortslage Füchtorf  95 / 102 

H:\SASSENBERG\222405\TEXTE\erl-23-12-13vp.docx  

Aus den genannten Gründen sollte geprüft werden, ob eine Querungsstelle z.B. in Form eines 
Fußgängerüberweges mit vorgezogenem Seitenräumen im Bereich des Kirchplatzes realisiert 
werden kann. Zu Berücksichtigen wären dabei die Sichtverhältnisse. In diesem 
Zusammenhang ist ein Halten auf der Fahrbahn durch entsprechende Beschilderung zu 
verhindern. Zudem sollte nach der zur Diskussion stehenden Änderung der StVO die 
Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h (s.o.) angestrebt werden, um 
die Querungen zusätzlich zu sichern. 
 
Folgende Grafik veranschaulicht die beschriebenen Maßnahmen. 

 
Abbildung 78: Schematische Darstellung Maßnahmen zur Sicherung der Querungsstelle Glandorfer 
Str. / Kirchplatz (Quelle: GoogleEarth-Pro) 
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Einmündungen Emanuel-Von-Ketteler-Str. / Anton-Böhmer-Str. / Von-Korff-Str. und 
Von-Korff-Str. / Jahnstraße / Brink 
Im Bereich der Einmündung Emanuel-Von-Ketteler-Str. / Anton-Böhmer-Str. / Von-Korff-Str. 
wurde im Rahmen der Mängelanalyse die Sichtverhältnisse als Defizit herausgestellt. Im 
Bereich des Knotenpunktes Von-Korff-Str. / Jahnstraße / Brink konnten temporär Probleme 
hinsichtlich des Verkehrsablaufes festgestellt werden.  
 
An beiden Knotenpunkten sind vorgezogene Seitenräume, die sowohl als Verkehrsberuhigung 
als auch als Querungshilfen dienen, vorhanden. 
 
Als Variante der Knotenpunktsgetaltung sollte in einem straßenbaulichen Konzept geprüft 
werden, ob die Bereiche wie in folgender Musterlösung aus den RASt06 umgestaltet werden 
könnten.  
 

 
Abbildung 79: Musterlösung Kreuzungsaufpflasterung an einem Knotenpunkt mit Rechts-vor-Links aus 
den RASt06 (Quelle: FGSV [9]) 
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5.3.7 Linksabbieger B 475 / Zum weißen Stein 

Als weiterer zu untersuchender Knotenpunkt ist im Rahmen des Verkehrskonzeptes an der 
Einmündung Zum weißen Stein in die B 475 zu prüfen, wie eine Linksabbiegespur auf der 
B 475 realisiert werden könnte. Hintergrund sind Beobachtungen, dass durch wartende 
Linksabbieger Gefahren für den nachfließenden Verkehr entstehen, da dieser die haltenden 
Fahrzeuge teilweise nicht rechtzeitig erkennt. 
 
Die Lage des Knotenpunktes ist auf folgender Abbildung zu entnehmen.  

 
Abbildung 80: Lage Einmündung B 475 / Zum weißen Stein (Quelle: © Openstreetmap-Mitwirkende) 
 

Die Einmündung befindet sich südlich der Ortslage Füchtorf im Außerortsbereich auf einer 
Geraden. Unmittelbar nördlich verläuft die B 475 auf einer langgezogene Kurve Die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. 
 
Ein Foto der Situation sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt. 
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Abbildung 81: B 475 / Zum weißen Stein, nördlich der Einmündung, Blickrichtung Süden (Quelle: Google 
Streetview) 

 
Die B 475 weist derzeit gemäß Angaben in NWSIB eine Breite von insgesamt 11,0 m auf. 
Dabei betragen die beiden Kfz-Fahrspuren jeweils 3,75 m und die Mehrzweckstreifen 1,75 m 
(inkl. Markierung). 
 
Gemäß der hier anzuwendenden Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL 2012) ist 
für einen Linksabbieger eine Breite von 3,25 m erforderlich. Für die Geradeausfahrstreifen ist 
neben der Breite von jeweils 3,75 m ein zusätzlicher Randstreifen von 0,5 m vorzusehen. 
Insgesamt wäre somit eine Breite von 11,75 m erforderlich.  
 
Ohne Berücksichtigung des Radverkehrs, der derzeit auf den Mehrzweckstreifen fahren kann, 
müssten auf beiden Seiten etwa 0,5 m angebaut werden, um einen Linksabbieger realisieren 
zu können.  
 
Wenn der Radverkehr weiterhin die B 475 nutzen können soll, wäre für jede Fahrtrichtung 
zusätzlich der Bau eines mindestens 2,50 m breiten Radweges zuzüglich eines 1,75 m breiten 
Trennstreifens erforderlich. Die Gesamtverbreiterung der B 475 würde in diesem Fall somit 
zusätzlich 8,50 m betragen. Alternativ wäre eine Umfahrung für Radfahrer über das 
untergeordnete Netz ohne größere Umwege erforderlich. 
 
Zur Umsetzung der Maßnahme sind Gespräche mit Straßenbaulastträger (Straßen NRW), 
Verkehrsbehörde und ggf. weiteren Behörden (z.B. Polizei) zu führen. 
 
 

  








